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Es gibt wieder viel zu lachen
Theaterkiste Heinde startet in eine neue Spielzeit

Heinde – Nach einem Jahr 
Pause startet die Theaterkiste 
Heinde wieder durch. Das En-
semble bringt in der neuen Sai-
son das Lustspiel „Scharf wie 
Peperoni“ von Jürgen Schuster 
auf die Bühne. 

Die Vorbereitungen für die 
Premiere, die am 29. Mai in der 
Gutsscheune stattfindet, lau-
fen auf Hochtouren. Regisseu-
rin Petra Roth freut sich über 
drei neue Gesichter in den 
Reihen der insgesamt neun 
Darstellerinnen und Darstel-
ler. Finn Roth, Milena Meyer 
und Michel Reichert geben in 
dieser Saison ihr Debüt in der 
Theatergruppe, die auf eine 
über 40-jährige Geschichte zu-
rückblicken kann. 

„Natürlich haben wir wieder 
ein Lustspiel ausgesucht, erns-
te Sachen machen uns halt 
keinen Spaß“, erklärt Petra 
Roth. Die Theaterfreunde kön-
nen sich also auf einen großen 
Spaß und eine gute Stimmung 
in der Scheune, die Platz für 80 
Personen bietet, freuen. 

Die neue Produktion ist aber 

mit viel Aufwand verbunden. 
So spielt sich in den ersten 
beiden Akten alles in einem 
Wohnzimmer ab. Im dritten 
wechselt das Bild schließlich 
in eine Kellerbar. „Der Umbau 
bedeutet zugleich eine große 
Herausforderung. In der Pause 
ist dafür nicht allzu viel Zeit“, 
erläutert Roth. Franz (Nils 
Rühmann), Georg (Michel Rei-
chert) und Michael (Uwe Rei-
chert) sind seit geraumer Zeit 
ohne Arbeit. Ihr ehemaliger, 
jüngerer und lediger Kollege 
Josef (Finn Roth) schlägt sich 
mit Gelegenheitsjobs durch. 
Die Degradierung zum Haus-
mann ist auf Dauer für sie al-
lerdings keine Lösung. 

Aber was kann das Trio da-
gegen unternehmen? Die Ehe-
frauen Caro (Beate Goldmann), 
Paula (Laura Modrejewski) und 
Martina (Ramona Wehrmaker) 
sind somit derzeit die Haupt-
verdiener, was sehr an den 
Egos der Männer knabbert. 
Um sie zu motivieren, schen-
ken die Damen ihren Herren 
eine DVD von „The full Monty 
– Ganz oder gar nicht“. In die-
sem Film versuchen arbeitslose 

Stahlarbeiter, Geld zu verdie-
nen, indem sie den Strippern 
der berühmten Chippendales 
nacheifern. Allerdings missver-
steht das Quartett diesen als 
allgemeinen Motivationsschub 
gedachten Hinweis als Auffor-
derung, genau den gleichen 
Versuch zu unternehmen. Un-
terstützung erhalten sie von 
Alexandra (Milena Meyer), der 
Tochter von Franz und Caro. 
Und schon machen sie sich un-
ter dem Namen „Chili und die 
scharfen Peperoni“ im Gehei-
men an die Probenarbeit. 

Dass dies nicht so einfach 
ist und immer wieder Zweifel 
unter den Herren der Schöp-
fung aufkommen lässt, ver-
steht sich von selbst. Auch ihre 
Frauen stellen plötzlich un-
erklärliche Verhaltensweisen 
an ihnen fest. Sie wissen aber 
nicht wirklich, was sie davon 
halten sollen. Zu allem Über-
fluss wittert dann auch noch 
die Pfarrhaushälterin Fräulein 
Zupf (Gundula Borchers-Fi-
bich) überall Sünde. Ihr fehlt 
nur noch der letzte Beweis. 
Alle Bespitzelungen schlagen 
fehl, doch Fräulein Zupf lässt 

nicht locker und bringt nicht 
nur den Ort und den Termin 
für eine Probeaufführung der 
Peperoni in Erfahrung, son-
dern auch das Passwort, um 
eingelassen zu werden. 

Was die scharfen Peperoni 
nicht wissen: Das Passwort ist 
einzig und allein für ihre Ehe-
frauen gedacht. Diese sollen 
nach Alexandras Plan auch ei-
gentlich die einzigen Zuschau-
er sein. Dass auch Fräulein 
Zupf maskiert zu ihrem gro-
ßen Schlag ausholt, konnte im 
Vorfeld niemand ahnen. Wer-
den die Frauen ihre Männer 
erkennen? Was macht Fräu-
lein Zupf, um endlich ihren 
großen Triumph feiern zu kön-
nen? Auf all die Fragen gibt es 
am Ende der drei turbulenten 
Akte eine Antwort. 

Die Aufführungen finden 
am 29. und 30. Mai um 19 Uhr, 
am 31. Mai um 18 Uhr, am 5. 
und 6. Juni um 19 Uhr sowie 
am 7. Juni um 18 Uhr in der 
Gutsscheune, Hauptstraße 
28, in Heinde statt. Karten zu 
acht Euro gibt es im Lädchen 
Anja Katz, Hauptstraße 46 a, in 
Heinde (Telefon: 05064/7633).

Die Theaterkiste Heinde lädt an sechs Abenden zu dem Lustspiel „Scharf wie Peperoni“ ein.  		                         FOTO: VOLLMER
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Breinumer Dorfflohmarkt
Breinum – Am 31. Mai beginnt um 10 Uhr der Dorfflohmarkt. Bis 
16 Uhr können Sonntagsspaziergänger, Schnäppchenjäger und 
Sammler Altes, Kurioses und allerlei Schnickschnack erwerben. 
Alle Breinumer, die mit einem eigenen Stand teilnehmen möch-
ten oder sich als Aufbauhelfer zur Verfügung stellen, mögen 
sich bis 21. Mai bei Melanie Friebe anmelden (05060/960960). 

Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahl-
ausschusses der Stadt Bad Salzdetfurth für die Kommu-
nalwahlen am 13. September 2026

Gemäß § 8 Abs. 4 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung gebe 
ich die Zusammensetzung des gemäß § 10 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) gebildeten Wahlausschusses 
bekannt:
 
Vorsitzender:   Heiko Räther

Stellvertretende Vorsitzende: Marion Schnelle

Weitere Wahlausschussmitglieder:
1.  Cornelia Bartnick 31162 Bad Salzdetfurth
2.  Thomas Froböse 31162 Bad Salzdetfurth
3.  Steffano Golchert 31162 Bad Salzdetfurth
4.  Kimberly Hilgendorf 31162 Bad Salzdetfurth
5.  Monika Socha 31162 Bad Salzdetfurth
6.  Jens Wehrmaker 31162 Bad Salzdetfurth

Stellvertretende Wahlausschussmitglieder:
Zu 1.  Gerhard Ossenkop 31162 Bad Salzdetfurth
Zu 2. Yorick Behme 31162 Bad Salzdetfurth
Zu 3.  Reinhard Stoffregen 31162 Bad Salzdetfurth
Zu 4. Nils Rühmann 31162 Bad Salzdetfurth
Zu 5. Madleen Kaesler 31162 Bad Salzdetfurth
Zu 6. Mirco Lörchner 31162 Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth, 15.05.2026

gez. Schnelle

Marion Schnelle
Stellv. Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung zu den Kommunalwahlen 
am 13. September 2026 in der Stadt Bad Salzdetfurth

in der Fassung der Änderung durch Gesetz vom 
28.04.2026 (Nds. GVBI. 2026 Nr. 30)

Nach § 16 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) mache ich 
Folgendes bekannt und fordere zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
auf.
Am 13. September 2026 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr
sind in der Stadt Bad Salzdetfurth der Stadtrat und in 11 Ortschaften 
die Ortsräte zu wählen.
1. Wahl des Stadtrates
Nach § 46 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
sind in der Stadt Bad Salzdetfurth 30 Ratsfrauen und Ratsherren zu 
wählen. Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth. 
Nach § 7 NKWG besteht das Wahlgebiet aus einem Wahlbereich.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikel 21 Grund-
gesetz, von einer Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) und 
von einer wahlberechtigten Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) ein-
gereicht werden.  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
darf mehrere, höchstens 35 Bewerberinnen und Bewerber enthalten, 
die nach § 49 NKomVG wählbar sind.
2. Wahl der Ortsräte
In der Stadt Bad Salzdetfurth werden nach § 90 NKomVG in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bad Salzdetfurth in 11 
Ortschaften Ortsräte gewählt. Das Wahlgebiet ist jeweils das Gebiet 
der einzelnen Ortschaft. Wahlvorschläge für die Wahl der 11 Ortsräte 
können von Parteien im Sinne des Artikel 21 Grundgesetz, von einer 
Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) und von einer wahl-
berechtigten Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) eingereicht werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Mitglieder in den Ortsräten und 
die Höchstzahl der nach § 49 NKomVG wählbaren Bewerberinnen und 
Bewerber je Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe:

Ortsrat Zahl der Sitze Höchstzahl der
  Bewerber/innen 

Bad Salzdetfurth 7 12
Bodenburg 7 12
Breinum 5 10
Detfurth 5 10
Groß Düngen 7 12
Heinde 7 12
Klein Düngen 5 10
Lechstedt 5 10
Östrum 5 10
Wehrstedt 7 12
Wesseln 5 10

3. Gemeinsame Regelungen des Stadtrates und der Ortsräte
Der Wahlvorschlag (für Stadtrat und Ortsräte) einer wahlberechtigten 
Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen einer nach § 
49 NKomVG wählbaren Bewerberin oder eines Bewerbers enthalten. 
Die wahlberechtigte Einzelperson kann sich auch selber vorschlagen.
Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Parteiorgan, von 3 Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von der 
wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein. Im Einzelnen wird 
auf die besonderen Vorschriften über Einreichung, Inhalt und Form der 
Wahlvorschläge in den §§ 21 ff. NKWG und §§ 32 ff. NKWO ausdrück-
lich hingewiesen.
Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 21 Abs. 9 NKWG
• für die Wahl des Stadtrates und des Ortsrates in der Ortschaft Bad 
Salzdetfurth von 20 Wahlberechtigten des Wahlbereiches
• für die Wahl der Ortsräte in den Ortschaften Bodenburg, Breinum, 
Detfurth, Groß Düngen, Heinde, Klein Düngen, Lechstedt, Östrum, 
Wesseln und Wehrstedt von 10 Wahlberechtigten der Ortschaft
unter Beachtung der Vorschriften des § 32 NKWO persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein.
Nach § 21 Abs. 10 NKWG sind in der Stadt Bad Salzdetfurth folgende 
Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge von dieser Ver-
pflichtung befreit:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
• Alternative für Deutschland - Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
• Die Linke (Die LINKE) 
• Freie Demokratische Partei (FDP) 
• Wählergemeinschaft Menschen in Bad Salzdetfurth (MiB)
• Wählergemeinschaft unser Bad Salzdetfurth – logisch! (WUBS-logisch!)
• Wählergruppe Initiative Lechstedt (WIL) 
• Wählergemeinschaft Klein Düngen (WKD) (für die Wahl des Ortsrats 
 Klein Düngen)
• Einzelwahlvorschlag Mazur, Maximilian (für die Wahl des Ortsrats 
 Klein Düngen)
• Einzelwahlvorschlag Ottleben, Kevin (für die Wahl des Ortsrats Östrum)
Außer den genannten Parteien können Parteien als solche nur dann 
Wahlvorschläge einreichen, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl bis 
zum 15. Juni 2026 bei dem Niedersächsischen Landeswahlleiter, Schiff-
graben 12, 30159 Hannover, angezeigt haben (Wahlanzeige gem. § 
22 Abs. 1 NKWG) und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
anerkannt hat. Die Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrates und 
der Ortsräte sind beim Gemeindewahlleiter, Wahlamt, Oberstraße 6, 
31162 Bad Salzdetfurth, möglichst frühzeitig, spätestens bis zum 20. 
Juli 2026, 18.00 Uhreinzureichen.
4. Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister – Achtung Fristände-
rung!
Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 45 d Abs. 3 NKWG für 
die Wahl der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 150 Unterstützungsunter-
schriften einreichen. Diese Unterstützungsunterschriften müssen hand-
schriftlich und persönlich von 
wahlberechtigten Personen auf einem amtlichen Vordruck unter An-
gabe aller geforderten Angaben geleistet sein. Weiterhin sind die Vor-
schriften des § 32 NKWO zu 
beachten. Unterschriften sind gemäß § 45 d Abs. 4 i.V.m. § 21 Abs. 
10 Nummern 1-4 NKWG nicht erforderlich bei vorgenannten Parteien 
bzw. Wählergruppen, die im Stadtrat vertreten sind. Der Amtsinhaber 
ist von dieser Vorschrift gemäß § 45 d Abs. 4 NKWG ebenfalls befreit.

Die Wahlvorschläge für die Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürger-
meister sind beim Gemeindewahlleiter, Wahlamt, Oberstraße 6, 31162 
Bad Salzdetfurth, 

spätestens bis zum 06. Juli 2026, 18.00 Uhr

einzureichen.

Stadt Bad Salzdetfurth, 15.05.2026

gez. Schnelle
Marion Schnelle
Stellv. Gemeindewahlleiterin

Kandidaten für Gremienwahlen gesucht
Bad Salzdetfurth / Westfeld – 
Im Bistum Hildesheim und so-
mit auch in der Katholischen 
Pfarrgemeinde St. Gallus Bad 
Salzdetfurth finden am 7. und 

8. November  die Gremienwah-
len für die Lokalen Leitungs-
teams und für den Kirchenvor-
stand statt. 

Die Mitglieder der Lokalen 

Leitungsteams übernehmen 
Verantwortung für ihren 
Kirchort in Bezug auf Glau-
bensverkündigung, die Feier 
von Gottesdiensten und das 
soziale Engagement vor Ort. In 
der Pfarrgemeinde St. Gallus 
werden zwei Lokale Leitungs-
teams (LLT) gewählt; das LLT 
Süd umfasst die Kirchorte Hl. 
Familie Bad Salzdetfurth, St. 
Laurentius Bodenburg und Ma-
riä Himmelfahrt Westfeld mit 
Sibbesse. 

Das LLT Nord umfasst die 
Kirchorte St. Gallus Detfurth, 
St. Cosmas und Damian Groß 
Düngen und St. Johannes 
Evangelist Hockeln mit den da-
zugehörigen Ortschaften. 

Nach der Wahl entsenden 
beide LLT Mitglieder aus ihren 
Reihen zur Bildung des überge-
ordneten Pfarrgemeinderates, 
der in allen kirchlichen und 
gesellschaftlichen Anliegen 
der Pfarrei beratend und be-
schließend mitwirkt.

Der Kirchenvorstand ist der 
Vermögensverwaltungsrat der 
Pfarrgemeinde; unter dem 

Vorsitz des Pfarrers obliegt 
ihm die Finanz- und Vermö-
gensverwaltung der Pfarrei. 
Wählbar für die Leitungsteams 
sind Gemeindeglieder, die um 
Zeitpunkt der Wahl das 16. 
Lebensjahr vollendet haben 
beziehungsweise für den Kir-
chenvorstand das 18. Lebens-
jahr. Alle, die sich entspre-
chend ihrer Möglichkeiten 
und Fähigkeiten an ihrem 
Kirchort einbringen möchten, 
sind eingeladen, sich zur Wahl 
der genannten Gremien auf-
stellen zu lassen.

Als Ansprechpartner sowie 
für weitere Auskünfte stehen 
alle bisherigen Gremienmit-
glieder, das Pfarrbüro und Pfar-
rer Dr. Christian Wirz gerne 
zur Verfügung. 

Interessierte Kandidaten mö-
gen sich bis zum 14. August im 
Pfarrbüro St. Gallus Bad Salz-
detfurth (Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 10 bis 
12 Uhr) entweder telefonisch 
unter 05063/2518 oder per 
Mail an pfarrbuero@sankt-gal-
lus-bad-salzdetfurth.de.

Bernd Hohmann
Rechteck


